
Zur Inkraftsetzung

Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen
vom 17. Juni 2020

- KAVO-Tarifpflege-

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts für die (Erz-)
Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 17. Juni 2020 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für die (Erz-)Bistümer
Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil)  und Paderborn
vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt ………………………………………), zuletzt ge-
ändert am ……………………………….. (Kirchliches Amtsblatt …………), wird wie folgt
geändert:

1. In § 23a Absatz 3 wird der Satz 4 aufgehoben.

2. § 25 wird folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 4 werden nach dem Wort „zuzuordnen“ die Wörter „;
die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stu-
fenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet“ angefügt.

b) Nach Absatz 6 wird ein neuer Absatz 7 mit folgendem Wortlaut ange-
fügt:

„Ist Mitarbeitern nach § 22 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige Tätig-
keit übertragen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran
eine  Tätigkeit  derselben  höheren  Entgeltgruppe  dauerhaft  übertragen,
werden sie hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die Höher-
gruppierung ab dem ersten Tag der vorübergehenden Übertragung der hö-
herwertigen Tätigkeit erfolgt. Unterschreitet bei Höhergruppierungen nach
Satz 1 das Tabellenentgelt nach dem Satz 5 des Absatzes 4 bzw. Satz 4
des Absatzes 5 die Summe aus dem Tabellenentgelt und dem Zulagenbe-
trag nach § 22 Abs. 2, die der Mitarbeiter am Tag vor der Höhergruppie-
rung erhalten hat, erhält der Mitarbeiter dieses Entgelt solange, bis das
Tabellenentgelt nach Satz 5 des Absatzes 4 bzw. Satz 4 des Absatzes 5
dieses Entgelt erreicht oder übersteigt.“

3. In § 37a Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „des § 125 SGB IX“ durch die
Wörter  „des  gesetzlichen  zusätzlichen  Urlaubs  für  schwerbehinderte  Men-
schen“ ersetzt.

4. § 48 wird wie folgt geändert:
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a) Absatz 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„a) mit Ablauf des Monats, in dem der Mitarbeiter das gesetzlich festgeleg-
te Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, es sei denn, zwi-
schen dem Dienstgeber und dem Mitarbeiter ist während des Arbeitsver-
hältnisses vereinbart worden, den Beendigungszeitpunkt nach § 41 Satz 3
SGB VI hinauszuschieben,“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2)  Das Arbeitsverhältnis  endet  ferner,  sofern  dem Mitarbeiter  der  Be-
scheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird,
wonach der Mitarbeiter eine Rente auf unbestimmte Dauer wegen voller
oder teilweiser Erwerbsminderung erhält. Der Mitarbeiter hat den Dienstge-
ber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten.
Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehen-
den Tages; frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen
Mitteilung des Dienstgebers über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösen-
den Bedingung. Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
eine nach § 175 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes
noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zu-
stellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. Das Arbeitsver-
hältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträ-
gers eine Rente auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsver-
hältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; für den
Beginn des Ruhens des Arbeitsverhältnisses gilt Satz 3 entsprechend.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn der Mitarbeiter nach seinem vom Rentenversicherungs-
träger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem
anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könn-
te, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegen-
stehen, und der Mitarbeiter  innerhalb von zwei  Wochen seine Weiterbe-
schäftigung schriftlich beantragt. Die Frist beginnt nach Zugang der schrift-
lichen Mitteilung durch den Dienstgeber darüber, dass das Arbeitsverhältnis
aufgrund des Rentenbescheides endet oder ruht, zu laufen.“ 

d) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „; frühestens
jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des Dienstge-
bers über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden Bedingung“ eingefügt.

5. In § 57 Absatz 1 wird der Satz 2 wie folgt neu gefasst:

„Satz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan sowie für Ansprüche, so-
weit sie kraft Gesetzes bzw.  einer zwingenden Rechtsverordnung einer Aus-
schlussfrist entzogen sind (z.B. MiLoG).“
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6. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Vorbemerkung Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst:

„3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 
 
Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt  vor,  wenn
das Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschul-
rahmengesetz  (HRG)  oder  einer  nach  §  70  HRG staatlich  anerkannten
Hochschule  

a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprü-
fung, Magisterprüfung oder Diplomprüfung oder  

b) mit einer Masterprüfung 

beendet worden ist. 

Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschluss-
prüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen
gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprü-
fung oder  einer  Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften  nicht  vorgesehen  ist.  Eine  abgeschlossene  wissenschaftliche
Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits
mindestens  das  Zeugnis  der  Hochschulreife  (allgemeine  Hochschulreife
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landes-
rechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Se-
mestern  –  ohne etwaige  Praxissemester,  Prüfungssemester  o.Ä.  –  vor-
schreibt. Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann
nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben
sind. Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditie-
rungsrats akkreditiert sein*. Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er
von der zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss vergleichbar bewertet wurde.
 
*Das Akkreditierungserfordernis ist  bis zum 31. Dezember 2024 ausge-
setzt.“

b) Die Vorbemerkung Nr. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„4. Hochschulbildung 
 
Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatli-
chen Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich
anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“
(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein
Bachelorgrad verliehen wurde. Die Abschlussprüfung muss in einem Studi-
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engang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebunde-
ne Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsbe-
rechtigung  als  Zugangsvoraussetzung  erfordert,  und  für  den  Abschluss
eine Regelstudienzeit  von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige
Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – vorschreibt. Der Bachelorstudi-
engang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats  akkreditiert
sein*. Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbil-
dungsgängen an Berufsakademien. Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend*. 
 
 *Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2024 ausge-
setzt.“

c) Die Vorbemerkungen zu Teil A Abschnitt II Ziffer 3 (Ingenieure) werden
wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a werden das Gliederungszeichen „a)“ gestrichen,
nach  dem Wort  „nachweisen“  ein  Punkt  eingefügt  und  das  Wort
„und“ gestrichen.

bb) Buchstabe b wird aufgehoben.

7. § 2 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) der Anlage 14 er-
hält folgende Fassung:

„bb) Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz,“

8. Anlage 29 wird wie folgt geändert:

a) § 1 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:

„(6) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe des Anhangs 2 zu
dieser Anlage werden die Mitarbeiterinnen der gleichen Stufe zugeordnet,
die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. Beträgt bei Höher-
gruppierungen innerhalb der Anhangs 2 zu dieser Anlage der Unterschieds-
betrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt
nach Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe 

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  
-  vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 60,86 Euro,  
-  vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 62,74 Euro und 
-  ab 1. März 2020 weniger als 63,41 Euro,  

- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  
-  vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 97,40 Euro, 
-  vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 100,41 Euro und 
-  ab 1. März 2020 weniger als 101,47 Euro,  
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so erhält die Mitarbeiterin während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle
des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garan-
tiebetrag. Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem
Tag  der  Höhergruppierung.  Bei  einer  Eingruppierung  in  eine  niedrigere
Entgeltgruppe ist die Mitarbeiterin der in der höheren Entgeltgruppe er-
reichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stu-
fenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe an-
gerechnet. Die Mitarbeiterin erhält vom Beginn des Monats an, in dem die
Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in
Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. §
25 Abs. 4 findet keine Anwendung. Die Garantiebeträge nach Satz 2 neh-
men an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.“

b) An § 1 Absatz 7 wird ein neuer Absatz 8 mit folgendem Wortlaut ange-
fügt:

„Ist Mitarbeiterinnen nach § 22 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige
Tätigkeit übertragen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss
daran eine Tätigkeit derselben höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertra-
gen, werden sie hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die
Höhergruppierung ab dem ersten Tag der vorübergehenden Übertragung
der höherwertigen Tätigkeit erfolgt. Unterschreitet bei Höhergruppierungen
nach Satz 1 das Tabellenentgelt nach dem Satz 5 des Absatzes 6 die Sum-
me aus dem Tabellenentgelt und dem Zulagenbetrag nach § 22 Abs. 2, die
die Mitarbeiterin am Tag vor der Höhergruppierung erhalten hat, erhält die
Mitarbeiterin  dieses  Entgelt  solange,  bis  das  Tabellenentgelt  nach  dem
Satz 5 des Absatzes 6 dieses Entgelt erreicht oder übersteigt.“
 

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. August 2020 in Kraft.

Datum, Unterschrift des Diözesanbischofs
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